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Allgemeine Liefer - und Zahlungsbedingungen 
 
1 Allgemeines 
 

Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie 
bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen, mündliche Nebenabreden nur, 
wenn wir sie schriftlich bestätigen. Mit Unterfertigung eines Auftrages akzeptieren Sie unsere 
AGB. Unser Vertragspartner stimmt zu, dass im Falle der Verwendung der AGB durch Ihn im 
Zweifel von unseren Bedingungen auszugehen ist, auch wenn die Bedingungen des 
Vertragspartners unwidersprochen bleiben. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten 
insofern nicht als Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. 
Verbleiben bei der Vertragsauslegung dennoch Unklarheiten, so sind diese in der Weise 
auszuräumen, dass jene Inhalte als Vereinbarung gelten, die üblicherweise in vergleichbaren Fällen 
vereinbart werden. 

 
2 Lieferung 
 
2.1 Solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht. 
 
2.2 Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen 

einer angemessenen Nachfrist vom Kunden von zumindest 21 Tagen gegeben. 
 
3 Berechnung 
 
3.1 Die Preise verstehen sich ohne Porto und Verpackung. 
 
3.2 Für die Berechnung gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Sind diese höher als 5 

Prozent bei Vertragsabschluß, ist der Kunde berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung 
der Preiserhöhung vom Vertrag hinsichtlich der noch nicht abgenommenen Menge zurückzutreten. 

 
3.3 Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Im Verrechnungsfall wird die jeweilige 

gesetzliche Umsatzsteuer zu diesen Preisen hinzugerechnet. 
 
3.4 Bei im Einzelfall vereinbarter frachtfreier Lieferung haben die von uns genannten Preise die zur 

Zeit des Angebots gültigen Frachten- und Nebengebühren zur Grundlage. Sie werden daher 
zugunsten oder zu Lasten des Auftragnehmers an veränderte Fracht- und Nebengebührensätze für 
unsere Lieferung angepaßt, ohne daß dem Käufer insoweit ein Rücktrittsrecht zusteht. 

 
4 Höhere Gewalt 
 

Fälle höherer Gewalt - als solche gelten die Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt 
einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können - suspendieren die 
Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. 
Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind 
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beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertag 
zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht. 

 
5 Zahlung 
 
5.1 Unsere Rechnungen sind ohne Abzug dreißig Tage nach Rechnungsdatum fällig und zahlbar rein 

netto Kassa. Kein Skonto, außer auf der jeweiligen Rechnung anders vereinbart. 
 
5.2 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren 

Schadens Zinsen in der Höhe der banküblichen Debentzinsen, mindestens 8 % über dem 
jeweiligen Basiszinssatz, berechnet. 

 
5.3 Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit 

des Käufers sind wir - unbeschadet unserer sonstigen Rechte - befugt, Sicherheiten oder 
Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen. 

 
5.4 Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Käufer zur 

Aufrechnung oder Zurückbehaltung. 
 
5.5 Der Vertragspartner (Kunde) verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die dem Gläubiger 

entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendig sind, zu ersetzen, wobei er sich im speziellen verpflichtet, maximal die Vergütungen 
des eingeschalteten Inkassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus der VO des BMwA über die 
Höchstsätze der Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen ergeben. Sofern der Gläubiger das 
Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der Schuldner, pro erfolgter Mahnung einen Betrag 
von 11,- € sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr 
einen Betrag von 4,-€ zu bezahlen. 
Darüber hinaus ist jeder weitere Schaden, insbesondere auch der Schaden, der dadurch entsteht, 
daß infolge Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen auf allfälligen Kreditkonten unsererseits 
anfallen, unabhängig vom Verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen. 

 
6 Versand 
 
6.1 Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr und Rechnung des Empfängers. 
 
6.2 Wir werden uns bemühen, hinsichtlich der Versandart und des Versandweges Wünsche und 

Interessen des Käufers zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten - auch bei vereinbarter 
frachtfreier Lieferung - gehen zu Lasten des Käufers. 

 
7 Gewährleistung 
 
7.1 Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung 

und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Herstellerangaben, befreien den Käufer 
jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Preise und Abbildungen in Katalogen und 
Prospekten sind nicht verbindlich. Änderungen in Ausführung und Material bleiben stets 
vorbehalten. 

 
7.2 Der Käufer hat die gelieferte Ware - soweit zumutbar auch durch eine Probeverarbeitung - bei 

Eingang auf Mängel bezüglich Beschaffenheit und Einsatzzweck hin unverzüglich zu untersuchen, 
anderenfalls gilt die Ware als genehmigt. 
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7.3 Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der 

Ware - bei verborgenen Mängeln nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch sechs Monate nach 
Erhalt der Ware - schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden. 

 
7.4 Unsere Gewährleistungsverpflichtung beschränkt sich nach unserer Wahl  auf Ersatzlieferung oder 

Nachbesserung. Erst sekundär können eine Preisminderung oder Wandlung nach unserer Wahl zur 
Anwendung kommen. Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis 
zurückgesandt werden. 

 
8 Umtausch oder Rückgabe 
 

Gelieferte Waren können vom Käufer innerhalb 14 Tagen zurückgesandt bzw. getauscht werden, 
sofern sie original verpackt sind und sich in einwandfreiem und wiederverkaufsfähigem Zustand 
befinden. Für Rücksendungen behalten wir uns das Recht vor, 5 % des Warenwertes als 
Bearbeitungsgebühr zu berechnen. Arzneimittel, Produkte der Klasse II b und speziell beschaffte 
Waren ("Sonderbestellungen") sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen. Die Kosten der 
Rücksendung trägt der Käufer, bei fehlerhafter Lieferung der Verkäufer. Für Rücksendungen, die 
bei uns ohne Kopie der Originalrechnung bzw. Rücksendeschein eingehen, erheben wir eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 7,50 €. 

 
8.1  Mustersendungen zur Auswahl, die der Kunde angefordert hat, sind innerhalb von 21 Tagen nach 

Erhalt, ohne Kosten für Cardex - Dental GmbH zurückzusenden; andernfalls wird die Sendung als 
gekauft angesehen und die Rechnungsstellung erfolgt. 

 
9 Schadenersatz 
 

Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für 
Personenschäden. Das Vorliegen grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. 
Ersatzansprüche verjähren jedenfalls in 12 Monaten nach Erbringung der Leistung oder Lieferung. 

 
10 Eigentumsvorbehalt 
 
10.1 Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem 

Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte 
Ware im ordentlichen Geschätsgang zu verfügen. 

 
10.2 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als 
Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter 
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte 
dieser verarbeiteten Waren. 

 
10.3 Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt 

insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils (vgl. Ziff. 10.2) zur Sicherung an 
uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für 
unsere Rechnungen einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist der Käufer auch nicht zum 
Zwecke der Forderungseinziehung im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig 
die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe unseres Forderungsanteils 
solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen unsererseits gegen den Käufer 
bestehen. 

 
10.4 Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom Käufer 

unverzüglich mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen. 
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10.5 Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertag. 
 
10.6 Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung 

unserer Forderung weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherung übereignet oder abgetreten 
werden. 

 
10.7 Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 %, so werden wir auf 

Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 
 
 
11 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 

Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Abgangsort der Ware, für die Zahlung Klagenfurt. 
Ist der Käufer Vollkaufmann, so ist der Gerichtsstand Klagenfurt oder nach unserer Wahl sein 
allgemeiner Gerichtsstand. 
Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird 
ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch. 

 
12 Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, bzw. auf Grund 

gesetzlicher Bestimmungen unwirksam werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen unverändert 
wirksam. Die Vertragspartner verpflichten sich die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame 
Bestimmung jenen Inhalts zu ersetzen, die wirtschaftlich der unwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt. 


